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Seite 2: Was die Parteien wollen

Das müssen Sie wissen für Ihre Entscheidung

•	 Marktwirtschaft kann nur sozial sein, wenn  
	 Beschäftigte mitbestimmen und ihre Lohn- und  
	 Arbeitsbedingungen mit den Arbeitgebern aus- 
	 handeln können
•	 Mitbestimmung lenkt Konflikte in produktive  
	 Bahnen, federt Veränderungen ab, gewährleis- 
	 tet die Kontrolle wirtschaftlicher Macht und ver- 
	 hindert so deren Missbrauch
•	 unternehmerische und betriebliche Mitbestim- 
	 mung erhöhen die Qualität von Unternehmens- 
	 entscheidungen
•	 Betriebsräte sind für den Schutz der Rechte der  
	 Arbeitnehmer am Arbeitsplatz unverzichtbar
•	 die IG BCE will die Anzahl der Unternehmen mit  
	 Betriebsräten steigern und setzt sich für mehr Eu- 
	 ropäische Betriebsräte ein

Der Begriff Mitbestimmung selbst definiert klar und eindeu-
tig, um was es geht: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 
entscheiden mit darüber, wie es am Arbeitsplatz, im Betrieb 
und im Unternehmen zugeht. Ein besseres Betriebsklima, 
mehr Eigeninitiative, Identifikation mit dem Unternehmen 
und höhere Produktivität sind Folgen dieses fundamentalen 
Rechts.
Die betriebliche Mitbestimmung ermöglicht den demokratisch 
gewählten Betriebsräten, JAVen und Schwerbehindertenver-
tretungen gute Arbeitsbedingungen sicherzustellen und z.B. 
Weiterbildung, Personalentscheidungen sowie Arbeitsab-
läufe zu beeinflussen. Bei der Unternehmensmitbestimmung 
geht es um die Vertretung von Arbeitnehmerinteressen und 
die Beteiligung von Gewerkschaften in den Aufsichtsräten.

Am 27. September ist Bun-
destagswahl. Woche für 
Woche stellen wir bis dahin 
den Mitgliedern der IG BCE 
die Positionen der Gewerk-
schaft und der Parteien zu 
wichtigen politischen Fra-
gen vor.
V.i.S.d.P.
Jan Eulen
Besenbinderhof 60
20097 Hamburg

NOCH	 WOCHEN
	 BIS	 ZUR WAHL

	 Das ist die Position der IG BCE:

Die Positionen der Parteien reichen von einem 
deutlichen Ausbau der Mitbestimmungsrechte bis 
zu deutlichen Einschränkungen. 

Bei der Wahl am 27. September entscheiden wir 
also auch darüber, ob die Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer sowie ihre Gewerkschaften weiterhin 
an wichtigen Unternehmensentscheidungen betei-
ligt werden. Konkret betrifft dies die tägliche Arbeit 
und den Einfluss der Gewerkschaften auf überbe-
trieblicher Ebene, der Betriebsräte vor Ort und der 
Arbeitnehmervertreter in den Aufsichtsräten. 

Nicht zuletzt geht es bei der Entscheidung um den 
Erhalt der der Sozialpartnerschaft und um den so-
zialen Frieden in Deutschland.

Darum ist das Thema wichtig:



Alle Prüfsteine stehen als PDF-Dokumente zum Download auf den Internetseiten 
des IG BCE Bezirks Hamburg/Harburg: www.hamburg-harburg.igbce.de

In der letzten Woche vor der Wahl werden wir an dieser Stelle einen Wahlaufruf 
veröffentlichen, den Ihr auch ausdrucken und verteilen könnt.

Dies sagen die Programme der Parteien:*
•	 CDU und CSU bekennen sich zur Ta- 
	rifautonomie, zum fairen Ausgleich der  
	Interessen zwischen Arbeitgebern und  
	Arbeitnehmern.

•	 Tarifautonomie als ein Garant für die Stabilität des Standortes Deutsch- 
	 land stärken (Lohnfindung soll Aufgabe der Tarifpartner bleiben)

	 	 •	Mitbestimmung und Tarifautonomie sind wichtige  
	 	 	 Grundpfeiler der sozialen Marktwirtschaft
	 	 •	 die Wahl von Betriebsräten ist unverzichtbares  
	 	 	 Recht von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern
	 	 •	 feindliche Übernahmen dürfen kein mitbestim- 
	 mungsfreier Raum mehr sein
•	 die Umgehung der Mitbestimmung durch Auslagerungen oder Än- 
	 derung der Rechtsformen muss beendet werden
•	Mitbestimmung bei Fragen der Ausbildung und Weiterbildung im  
	 Betrieb ausbauen
•	 anlässlich der Betriebsratswahlen 2010 die Anzahl von Betrieben mit  
	 Betriebsräten deutlich steigern
•	 Tarifautonomie als Grundlage für Gute Arbeit verteidigen
•	 Tariftreue bei der Vergabe öffentlicher Aufträge zu einem zentralen  
	 Kriterium machen 
•	 Europäische Betriebsräte fördern, um die Mitbestimmung in Europa  
	 weiter voranzutreiben

•	 Verbandsklagerecht für Gewerkschaften 
•	 keine Verlagerung von Lohnverhandlun- 
		 gen auf einzelbetriebliche Ebene 
•	 Tarifverträge verstärkt für allgemein- 
		 verbindlich erklären

•	 zwingendes Mitbestimmungsrecht für Betriebsräte beim Interes- 
	 senausgleich einführen
•	 paritätische Mitbestimmung für alle Unternehmen ab 1.000 Be- 
	 schäftigte, drittelparitätische Mitbestimmung bei 200 bis 1.000 Mit- 
	 arbeiterinnen und Mitarbeitern
•	 Mitbestimmung von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern in den  
	 Unternehmen stärken
•	 Mitbestimmung auch in Unternehmen mit europäischer Rechtsform  
	 gewährleisten

* Wir geben die Haltung der Parteien in einer redaktionellen Fassung wieder.
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•	 Kosten der betrieblichen Mitbestim- 
	 mung begrenzen, die vorgegebene  
	 Zahl der Betriebsratsmitglieder deut- 
	 lich reduzieren (Betriebsrat erst in Un- 
	 ternehmen ab 20 Beschäftigte, Frei- 
	 stellung von Betriebsratsmitgliedern  
	 erst in Unternehmen mit mehr als 500  
	 Beschäftigten)
•	 Vertretung von Gewerkschaften im  
	 Aufsichtsrat ist ein Nachteil für den  
	 Standort Deutschland
•	 Drittelparität statt paritätischer Mitbe- 
	 stimmung
•	 vom Tarifvertrag abweichende betrieb- 
	 liche Regelungen ohne Zustimmung  
	 der Gewerkschaften und der Arbeit- 
	 geberverbände ermöglichen

•	 Beteiligung von abhängig Beschäf- 
	 tigten und ihren Gewerkschaften an  
	 wesentlichen Entscheidungen im Un- 
	 ternehmen stärken
•	 Mitbestimmung auch in kleineren Be- 
	 trieben im Betriebsverfassungsge- 
	 setz verankern
•	 das Streikrecht auf Übernahmen und  
	 Verlagerungen von Unternehmen  
	 ausweiten 
•	 ein Verbandsklagerecht für Gewerk- 
	 schaften zum Schutz geltender Tarife  
	 einführen
•	 paritätische Mitbestimmung in allen  
	 Betrieben ab 100 Beschäftigte


